
S

597Mitteilungen.
appositam habeat, legitimus Lamen Superior potest iıllius TAaNSs-
gressionem, et1am ıne praevıa OcCHNac comminatıone, alıqua
justa punire, S1 scandalum forte datum qut specılalıs
transgress1on1s gravıtas 1d ferat Tellich, praktısch bestehen
hinsiıchtlich der Strafverhängung durch eın praecepium he1l den
Kanoniısten mancherlei Streitiragen, Vgl Roberti Er
Apollinarıs LOSTE: 294——300, welcher bedauert, daß der Kodex
diıese Materıe nıcht s  E fixıert hat Wichtig ist, daß
SesCh das praecepium keine erufung eıne höhere Gerichts-
ehörde, sondern IM einen Rekurs 41} die zuständige Kongre-
gatıon (regelmäßig ONZT. Concıilii) gsıbt Can 1601

Graz. PTOF Dr Joh arıng.

(Widersprechénde Anschauungen über die Kompetenz für
Kheprozesse.) Can 1964, Cod Jur Call,, stellt dıe Kompetenz
{ur Eheprozesse fest Darnach ist zuständıg das Ehegericht des
FE.heabschlußortes, eZwWwW das Ehegericht des Ortes, der be-
klagte Teıl Domiuizıl oder Quasıdomizıl besitzt. Ist eın eıl
akatholisch, kommt das Domizıl oder Quasıdomizil des ka-
tholıschen Teıjles ın Betracht. Nun aber kennt das kanonısche
Recht neben dem tatsächliıchen. Domiuizıl auch eın gesetzlıches,
iingılertes. So hat dıe neITrau gesetzlich das Domaizil ihres
Mannes, auch dann, S1€e nıcht ort wohnt rst vVemnn s1e
kırchenrechtlich VO  a ihrem Mann eirenn ist, kann S1€e selb-
ständig eın eigenes Domizıil erwerben, sonst 1LUF ein Quası-
dami1zı1ıl. Es entsteht die Frage: Sınd hinsıchtlıch der Begründung
des Gerichtsstandes wahres und gesetzliches Domuizıl einander
gieichgestellt? Da Call. 1964 keinen Unterschied macht, sınd
qauch WIT nıcht berechtigt, einen Unterschied machen. Nun
sınd aber wel Entscheidungen bekannt geworden, die eine SC-
WISSe Konfusilon hervorrufen. Die Apostoiusche Signatur hat

November 1932 (Apollinaris VL 1933, 102 dıe Eintsche1l1-
ung getroffen, daß das bloß gesetzliıche Domizıl keine Kom-
petenz egründe. Der Fall WAar folgender: Die Ehe wurde In
v\ewyork geschlossen. Der Ehemann e  a sich ach Florenz
und 1eß sıch dort dauernd niıeder, die Frau blıeb ın Newyork
zuruck. Eıne kırchliche separatıo thoro et mensa hatte nıcht
stattgefunden. Der Mann wollte iın Florenz, ja die TAau ıhr
gesetzlıches Domizıl hatte, die ‚MI  e erheben. Das Florenzer
Gericht erklärte sıch als unzuständig nd die Signatura ApoO-
stoliıca bestätigte diese Auffassung. Eın anderer Fall Eın
ltaliener schloß in Mailand ıne LEhe, dıe sıch bald unglücklıch
gestaltete und staatlıch geschieden wurde. Nach Jahren W all-

dert der ann ach Österreich AauUus und erhebt eım Ehegericht
des österreichıschen Wohnsıitzes iıne Das Ehegericht



ıtteilungen
a O”98  itteilungen  \  kläfte sich für finzuständig, da die Ehe in M  kailyan(‘i > gescillossen  und die Frau daselbst einen Wohnsitz hat, zumal nach Art. 34  ©  des italienischen Konkordates die staatliche Scheidung kirch-  _ licherseits anerkannt ist und die geschiedene Frau nach can. 93,  $ 2, ein wahres Domizil in Mailand besitzt. Die angerufene Sa-  kramentenkongregation, 15. November 1935; erklärte, daß :auf  Grund des legalen Domizils das österreichische Ehegericht zu-  ständig sei. Auf die Einwendung, daß im italienischen Konkor-  dat die staatliche Ehescheidung kirchlicherseits anerkannt sei,  wurde erwidert, daß die Scheidung vor dem Konkordat erfolgt  sei und das Konkordat keine rückwirkende Kraft habe.  Zusam-  menfassend kann gesagt werden: Die Signatura anerkennt das  legale Domizil nicht als Kompetenzgrund, während die Sakra-  mentenkongregation die entgegengesetzte Meinung vertritt,  Die  Meinungsverschiedenheit wird schwinden, wenn man mit dem  Grundsatz, daß die Interpretationskommission zur. authentischen  Auslegung des Kodex berufen ist, Ernst macht.  Graz.  FProf. Dr Joh, Haring.  * (Die kirchliche Umlagegebühr in den Öösterreichischen  Diözesen.) In manchen Diözesen besteht seit langer Zeit die  Gepflogenheit, anläßlich der Vorlage der Kirchenrechnung von  den Bruttoeinnahmen , der Kirche eine Abgabe, genannt Umlage-  gebühr, einzuheben.  Ursprünglich war diese Abgabe als eine  Gebühr für die Revision der Kirchenrechnung gedacht, nahm  aber im Laufe der Zeit die Form einer Kirchensteuer an. Es  wurde nun die Frage gestellt, ob sich diese Abgabe durch die  Bestimmungen des Kodex rechtfertigen läßt. — Can. 1507, $ 1,  bestimmt, daß das Provinzialkonzil, bezw. eine Bischofskon-  ferenz der Kirchenprovinz Taxen anläßlich der Vornahme von  Jurisdiktionsakten festsetzen kann.  Doch bedarf dieser Be-  schluß der Genehmigung des Apostolischen Stuhles.  Die Re-  vision der Kirchenrechnung ist unzweifelhaft ein Jurisdiktions-  akt und ist daher die Festsetzung einer Taxe möglich. Als  eigentliche kirchliche Steuern kommen in Betracht: die Semi-  narsteuer (can. 1355 f., höchstens 5% des überschüssigen Be-  nefizial- und Kircheneinkommens), die Liebessteuer (can. 1505,  bei außergewöhnlichen dringenden Anlässen) und die allgemeine  Kirchensteuer (can. 1496). Während in den Diözesen des Deut-  schen Reiches die Kirchensteuerfrage bereits geregelt ist, bedarf  1933  Art. XIV des österreichischen Konkordates vom 5. Juni  noch der näheren Durchführung.  Graz.  Prof. Dr Joh. Haring.  ‚ - (Abgaben der Ordensprovinzen an das Generalat.) Über  dieses Thema referiert Prof. Dr Wenner (Paderborn, in „Theolo-klärte sich für unzuständié, da die Ehe 1n Mailand geschlossen

und dıe TAau daselbst einen Wohnsıiıtz hat, zumal ach Art

8 des ıtahlhenıschen Konkordates die staatlıche Scheidung kıirch-
Jicherseits anerkannt ist und die geschıedene Tau ach Can 93,

Z eın wahres Domizıil in Maıland besıtzt. Die angerufene Sa-
kramentenkongregation, November 1939, erklärte, daß quf
Grund des egalen Domuizils das Osterreichıiısche Ehegericht L  -

ständıg sSe1l Auf die Fınwendung, daß 1m ıtalhenıschen Konkor-
dat dıe staatlıche Lhescheıidung kirchlicherseits anerkannt sel,
wurde erwıdert, daß dıe Scheidung VO  va dem onkordat erfolgt
sSEI und das Konkordat keine ruckwirkende T3 habe Zusam-
menfassend kann gesagt werden: Die Sıgnatura anerkennt das
Jegale Domauzıl nıcht als Kompetenzgrund, während dıiıe akra-
mentenkongregation die entigegengesetzte Meinung vertritt. DIie
Meinungsverschiedenheıt wIrd schwinden, WEeEeINnNn inNna mıiıt dem
Gründsätz, daß die Interpretationskommission W authentischen
Auslegung des eX berufen 1st, Ernst macht

FAaz: FTOT Dr Joh Haring
(Die kırchliche Umlagegebühr in den sterreichischen

DiGzesen.) In manchen Diıözesen besteht seıt Janger eit die
Gepdlogenheıt, anläßlich der Vorlage der Kırchenrechnung VOI)
den Bruttoeinnahmen der Kırche ıne Abgabe, genannt Umlage-
gebühr, einzuheben. Ursprünglich Wa  — diese Abgabe als eine
Gebuühr für die Revısıon der Kırchenrechnung edacht, nahm
aber 1m Laufe der eıt die Form einer Kirchensteuer Es
wurde NUu die ra estellt, oh sıch diese Abgabe durch dıe
Bestimmungen des Kodex rechtfertigen 1äßt Can 1507, 1,
hestimmt, daß das Provınzlıalkonzil, DezwW. eine Bischofskon-
ferenz der Kiırchenprovinz ]axen anläßlıch der Vornahme VOLI
Jurisdiktionsakten festsetzen annn Doch bedarf dieser Be-
schluß der Genehmigung des Apostolischen tuhles DIie Re-
vision der Kırchenrechnung 1st unzweifelhaft eın Jurisdiktions-
akt und ıst daher die Festsetzung einer JTaxe möglich Als
eigentliche kırchliche Steuern kommen ın Betracht: dıe Sem1-
narsteuer (can. 1359 D höchstens 5% des überschussıgen Be-
nefizlal- und Kircheneinkommens), die Liebessteuer (can. 1505.
beIl außergewöhnlichen dringenden nlässen) und die allgemeıne
Kırchensteuer (can. 1496 ährend ıIn den Diözesen des Deut-
schen Reiches dıe Kirchensteuerfrage bereits erege 1st, bedarti

1933Art XIV des Osterreichiıschen Konkordates VOoO Junı
noch der näheren Durchführung.

TAaz Prof. Dr Joh Harıng
(Abgaben der OrdenSprovinzen das G(reneralat.) Über

dieses Thema referiert Prof. Dr W enner (Paderborn, in ,,  eolo-


